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Einkommensteuergesetz (EStG) 
in der Neufassung vom 8.10.2009 (BGBl. I S. 3366), zuletzt ge-
ändert am 20.12.2011 (BGBl. I S. 2592) 
- Auszug - 
 
§ 1 (Steuerpflicht) 
(1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig. Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört 
auch der der Bundesrepublik Deutschland zustehende Anteil am 
Festlandsockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes 
und des Meeresuntergrundes erforscht oder ausgebeutet werden 
oder dieser der Energieerzeugung unter Nutzung erneuerbarer 
Energien dient. 
(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind auch deutsche 
Staatsangehörige, die 
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben und 
2. zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen 

Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn 
aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen 

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen oder keine Einkünfte oder nur 
Einkünfte beziehen, die ausschließlich im Inland einkom-
mensteuerpflichtig sind. Dies gilt nur für natürliche Personen, die 
in dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, lediglich in einem der beschränkten Einkom-
mensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Ein-
kommen herangezogen werden. 
(3) Auf Antrag werden auch natürliche Personen als unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, die im Inland we-
der einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben. Dies 
gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 
Prozent der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die 
nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte 
den Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 nicht 
übersteigen; dieser Betrag ist zu kürzen, soweit es nach den 
Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen notwendig 
und angemessen ist. Inländische Einkünfte, die nach einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe 
nach beschränkt besteuert werden dürfen, gelten hierbei als nicht 
der deutschen Einkommensteuer unterliegend. Unberücksichtigt 
bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte nach Satz 2 nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegende Einkünfte, die im 
Ausland nicht besteuert werden, soweit vergleichbare Einkünfte 
im Inland steuerfrei sind. Weitere Voraussetzung ist, dass die 
Höhe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden 
Einkünfte durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländi-
schen Steuerbehörde nachgewiesen wird. Der Steuerabzug nach 
§ 50a ist ungeachtet der Sätze 1 bis 4 vorzunehmen. 
(4) Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt einkommensteuer-
pflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 ha-
ben. 
... 
§ 2 Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen 
(1) Der Einkommensteuer unterliegen 
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit, 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22, 
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht oder als inländische Einkünfte während sei-
ner beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielt. Zu welcher 
Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen Fall gehören, bestimmt 
sich nach den §§ 13 bis 24. 

(2) Einkünfte sind 
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstän-

diger Arbeit der Gewinn (§§ 4 bis 7k und 13a), 
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuss der Ein-

nahmen über die Werbungskosten (§§ 8 bis 9a). 
Bei Einkünften aus Kapitalvermögen tritt § 20 Absatz 9 vor-
behaltlich der Regelung in § 32d Absatz 2 an die Stelle der §§ 9 
und 9a. 
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den Altersent-
lastungsbetrag, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und 
den Abzug nach § 13 Absatz 3, ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte. 
(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die Sonder-
ausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen, ist das Ein-
kommen. 
(5) Das Einkommen, vermindert um die Freibeträge nach § 32 
Absatz 6 und um die sonstigen vom Einkommen abzuziehenden 
Beträge, ist das zu versteuernde Einkommen; dieses bildet die 
Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer. Knüp-
fen andere Gesetze an den Begriff des zu versteuernden Ein-
kommens an, ist für deren Zweck das Einkommen in allen Fällen 
des § 32 um die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 zu vermindern. 
(5a) Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen an die in den vor-
stehenden Absätzen definierten Begriffe (Einkünfte, Summe der 
Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen, zu versteu-
erndes Einkommen) an, erhöhen sich für deren Zwecke diese 
Größen um die nach § 32d Absatz 1 und nach § 43 Absatz 5 zu 
besteuernden Beträge sowie um die nach § 3 Nummer 40 steuer-
freien Beträge und mindern sich um die nach § 3c Absatz 2 nicht 
abziehbaren Beträge.1 Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen 
an die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Begriffe (Einkünfte, 
Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte) an, mindern 
sich für deren Zwecke diese Größen um die nach § 10 Absatz 1 
Nummer 5 abziehbaren Kinderbetreuungskosten. 
(5b) Soweit Rechtsnormen dieses Gesetzes an die in den vor-
stehenden Absätzen definierten Begriffe (Einkünfte, Summe der 
Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen, zu versteu-
erndes Einkommen) anknüpfen, sind Kapitalerträge nach § 32d 
Absatz 1 und § 43 Absatz 5 nicht einzubeziehen. 
(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die anzurech-
nenden ausländischen Steuern und die Steuerermäßigungen, 
vermehrt um die Steuer nach § 32d Absatz 3 und 4, die Steuer 
nach § 34c Absatz 5 und den Zuschlag nach § 3 Absatz 4 Satz 2 
des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. August 1985 (BGBl. I S. 1756), das zu-
letzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, ist die festzusetzende Einkommensteuer. Wurde der 
Gesamtbetrag der Einkünfte in den Fällen des § 10a Absatz 2 um 
Sonderausgaben nach § 10a Absatz 1 gemindert, ist für die Er-
mittlung der festzusetzenden Einkommensteuer der Anspruch auf 
Zulage nach Abschnitt XI der tariflichen Einkommensteuer hinzu-
zurechnen; bei der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen zuste-
henden Zulage bleibt die Erhöhung der Grundzulage nach § 84 
Satz 2 außer Betracht. Wird das Einkommen in den Fällen des § 
31 um die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 gemindert, ist der An-
spruch auf Kindergeld nach Abschnitt X der tariflichen Einkom-
mensteuer hinzuzurechnen. 
(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Die Grundlagen 
für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. 
Besteht während eines Kalenderjahrs sowohl unbeschränkte als 
auch beschränkte Einkommensteuerpflicht, so sind die während 
der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen 
Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten Einkommens-
teuerpflicht einzubeziehen. 
... 
§ 4 Gewinnbegriff im Allgemeinen 
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebs-
vermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebs-
vermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, 
vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den 

                                                           
1
 hier wird im Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1.11.2011 (BGBl. I S. 2131) „dem 

Absatz 5a folgender Satz angefügt“, in der Online-Ausgabe des BMJ (juris) ist nicht ein 
2. Satz angefügt, sondern der neue Satz als einziger Satz enthalten 
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Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter (Bar-
entnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), 
die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt 
oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahres entnommen hat. Einer Entnahme für betriebsfrem-
de Zwecke steht der Ausschluss oder die Beschränkung des Be-
steuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirt-
schaftsguts gleich. Ein Ausschluss oder eine Beschränkung des 
Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung eines Wirtschaftsguts liegt insbesondere vor, wenn ein bis-
her einer inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen zuzu-
ordnendes Wirtschaftsgut einer ausländischen Betriebsstätte zu-
zuordnen ist. Satz 3 gilt nicht für Anteile an einer Europäischen 
Gesellschaft oder Europäischen Genossenschaft in den Fällen 
1. einer Sitzverlegung der Europäischen Gesellschaft nach Arti-

kel 8 der Verordnung (EG) Nummer 2157/2001 des Rates 
vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Ge-
sellschaft (SE) (ABl. EG Nummer L 294 S. 1), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nummer 885/2004 des Rates vom 
26. April 2004 (ABl. EU Nummer L 168 S. 1), und 

2. einer Sitzverlegung der Europäischen Genossenschaft nach 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nummer 1435/2003 des Rates 
vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genos-
senschaft (SCE) (ABl. EU Nummer L 207 S. 1). 

Ein Wirtschaftsgut wird nicht dadurch entnommen, dass der 
Steuerpflichtige zur Gewinnermittlung nach § 13a übergeht. Eine 
Änderung der Nutzung eines Wirtschaftsguts, die bei Gewinner-
mittlung nach Satz 1 keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinner-
mittlung nach § 13a keine Entnahme. Einlagen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter), 
die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjah-
res zugeführt hat; einer Einlage steht die Begründung des Be-
steuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts gleich. 
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschriften über die 
Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die Absetzung 
für Abnutzung oder Substanzverringerung zu befolgen. 
(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht (Bilanz) 
auch nach ihrer Einreichung beim Finanzamt ändern, soweit sie 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Befol-
gung der Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht; diese 
Änderung ist nicht zulässig, wenn die Vermögensübersicht (Bi-
lanz) einer Steuerfestsetzung zugrunde liegt, die nicht mehr auf-
gehoben oder geändert werden kann. Darüber hinaus ist eine 
Änderung der Vermögensübersicht (Bilanz) nur zulässig, wenn 
sie in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 
einer Änderung nach Satz 1 steht und soweit die Auswirkung der 
Änderung nach Satz 1 auf den Gewinn reicht. 
(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse 
zu machen, und die auch keine Bücher führen und keine Ab-
schlüsse machen, können als Gewinn den Überschuss der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen. Hierbei 
scheiden Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aus, die im 
Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und ver-
ausgabt werden (durchlaufende Posten). Die Vorschriften über 
die Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 6 
Absatz 2), die Bildung eines Sammelpostens (§ 6 Absatz 2a) und 
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung 
sind zu befolgen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 
nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, für An-
teile an Kapitalgesellschaften, für Wertpapiere und vergleichbare 
nicht verbriefte Forderungen und Rechte, für Grund und Boden 
sowie Gebäude des Umlaufvermögens sind erst im Zeitpunkt des 
Zuflusses des Veräußerungserlöses oder bei Entnahme im Zeit-
punkt der Entnahme als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. 
Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter 
des Umlaufvermögens im Sinne des Satzes 4 sind unter Angabe 
des Tages der Anschaffung oder Herstellung und der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder des an deren Stelle getrete-
nen Werts in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse auf-
zunehmen. 
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Be-
trieb veranlasst sind. 
(4a) Schuldzinsen sind nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 nicht 
abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt worden sind. Eine 

Überentnahme ist der Betrag, um den die Entnahmen die Sum-
me des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahres über-
steigen. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 
6 Prozent der Überentnahme des Wirtschaftsjahres zuzüglich der 
Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre und abzüg-
lich der Beträge, um die in den vorangegangenen Wirtschaftsjah-
ren der Gewinn und die Einlagen die Entnahmen überstiegen ha-
ben (Unterentnahmen), ermittelt; bei der Ermittlung der Überent-
nahme ist vom Gewinn ohne Berücksichtigung der nach Maßga-
be dieses Absatzes nicht abziehbaren Schuldzinsen auszuge-
hen. Der sich dabei ergebende Betrag, höchstens jedoch der um 
2 050 Euro verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefalle-
nen Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen. Der Abzug 
von Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 5 sind bei Gewin-
nermittlung nach § 4 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden; hierzu 
sind Entnahmen und Einlagen gesondert aufzuzeichnen. 
(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht 
mindern: 
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeit-

nehmer des Steuerpflichtigen sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger 
im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 35 
Euro nicht übersteigen; 

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäft-
lichem Anlass, soweit sie 70 Prozent der Aufwendungen 
übersteigen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung 
als angemessen anzusehen und deren Höhe und betriebliche 
Veranlassung nachgewiesen sind. Zum Nachweis der Höhe 
und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen hat 
der Steuerpflichtige schriftlich die folgenden Angaben zu ma-
chen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie 
Höhe der Aufwendungen. Hat die Bewirtung in einer Gaststät-
te stattgefunden, so genügen Angaben zu dem Anlass und 
den Teilnehmern der Bewirtung; die Rechnung über die Be-
wirtung ist beizufügen; 

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit 
sie der Bewirtung, Beherbergung oder Unterhaltung von Per-
sonen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, die-
nen (Gästehäuser) und sich außerhalb des Orts eines Be-
triebs des Steuerpflichtigen befinden; 

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder 
Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke und für die hiermit 
zusammenhängenden Bewirtungen; 

5. Mehraufwendungen für die Verpflegung des Steuerpflichtigen, 
soweit in den folgenden Sätzen nichts anderes bestimmt ist. 
Wird der Steuerpflichtige vorübergehend von seiner Wohnung 
und dem Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten betriebli-
chen Tätigkeit entfernt betrieblich tätig, ist für jeden Kalender-
tag, an dem der Steuerpflichtige wegen dieser vorübergehen-
den Tätigkeit von seiner Wohnung und seinem Tätigkeitsmit-
telpunkt 
a) 24 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag von 24 Euro, 
b) weniger als 24 Stunden, aber mindestens 14 Stunden ab-

wesend ist, ein Pauschbetrag von 12 Euro, 
c) weniger als 14 Stunden, aber mindestens 8 Stunden ab-

wesend ist, ein Pauschbetrag von 6 Euro 
 abzuziehen; eine Tätigkeit, die nach 16 Uhr begonnen und vor 

8 Uhr des nachfolgenden Kalendertags beendet wird, ohne 
dass eine Übernachtung stattfindet, ist mit der gesamten Ab-
wesenheitsdauer dem Kalendertag der überwiegenden Abwe-
senheit zuzurechnen. Wird der Steuerpflichtige bei seiner in-
dividuellen betrieblichen Tätigkeit typischerweise nur an stän-
dig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug 
tätig, gilt Satz 2 entsprechend; dabei ist allein die Dauer der 
Abwesenheit von der Wohnung maßgebend. Bei einer Tätig-
keit im Ausland treten an die Stelle der Pauschbeträge nach 
Satz 2 länderweise unterschiedliche Pauschbeträge, die für 
die Fälle der Buchstaben a, b und c mit 120, 80 und 40 Pro-
zent der höchsten Auslandstagegelder nach dem Bundesrei-
sekostengesetz vom Bundesministerium der Finanzen im Ein-
vernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder auf-
gerundet auf volle Euro festgesetzt werden; dabei bestimmt 
sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige 
vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht, oder, wenn dieser Ort im 
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Inland liegt, nach dem letzten Tätigkeitsort im Ausland. Bei ei-
ner längerfristigen vorübergehenden Tätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte beschränkt sich der pauschale Abzug nach 
Satz 2 auf die ersten drei Monate. Die Abzugsbeschränkung 
nach Satz 1, die Pauschbeträge nach den Sätzen 2 und 4 so-
wie die Dreimonatsfrist nach Satz 5 gelten auch für den Abzug 
von Verpflegungsmehraufwendungen bei einer aus betriebli-
chem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung; dabei 
ist für jeden Kalendertag innerhalb der Dreimonatsfrist, an 
dem gleichzeitig eine Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 oder 3 
ausgeübt wird, nur der jeweils höchste in Betracht kommende 
Pauschbetrag abzuziehen und die Dauer einer Tätigkeit im 
Sinne des Satzes 2 an dem Beschäftigungsort, der zur Be-
gründung der doppelten Haushaltsführung geführt hat, auf die 
Dreimonatsfrist anzurechnen, wenn sie ihr unmittelbar vo-
rausgegangen ist; 

6. Aufwendungen für die Wege des Steuerpflichtigen zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten, 
soweit in den folgenden Sätzen nichts anderes bestimmt ist. 
Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4 und 5 Satz 1 bis 6 und Absatz 2 entsprechend an-
zuwenden. Bei der Nutzung eines Kraftfahrzeugs dürfen die 
Aufwendungen in Höhe des positiven Unterschiedsbetrags 
zwischen 0,03 Prozent des inländischen Listenpreises im Sin-
ne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 des Kraftfahrzeugs im 
Zeitpunkt der Erstzulassung je Kalendermonat für jeden Ent-
fernungskilometer und dem sich nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4 oder Absatz 2 ergebenden Betrag sowie Aufwen-
dungen für Familienheimfahrten in Höhe des positiven Unter-
schiedsbetrags zwischen 0,002 Prozent des inländischen Lis-
tenpreises im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 für je-
den Entfernungskilometer und dem sich nach § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5 Satz 4 bis 6 oder Absatz 2 ergebenden Be-
trag den Gewinn nicht mindern; ermittelt der Steuerpflichtige 
die private Nutzung des Kraftfahrzeugs nach § 6 Absatz 1 
Nummer 4 Satz 1 oder Satz 3, treten an die Stelle des mit 
0,03 oder 0,002 Prozent des inländischen Listenpreises ermit-
telten Betrags für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte und für Familienheimfahrten die auf diese Fahrten ent-
fallenden tatsächlichen Aufwendungen; 

6a. (weggefallen) 
6b. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die 

Kosten der Ausstattung. Dies gilt nicht, wenn für die betriebli-
che oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. In diesem Fall wird die Höhe der abziehba-
ren Aufwendungen auf 1 250 Euro begrenzt; die Beschrän-
kung der Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet;; 

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 und 6b bezeichneten 
Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen 
oder anderer Personen berühren, soweit sie nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind; 

8. von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes oder von Organen der Europäischen Ge-
meinschaften festgesetzte Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Verwarnungsgelder. Dasselbe gilt für Leistungen zur Erfüllung 
von Auflagen oder Weisungen, die in einem berufsgerichtli-
chen Verfahren erteilt werden, soweit die Auflagen oder Wei-
sungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die 
Tat verursachten Schadens dienen. Die Rückzahlung von 
Ausgaben im Sinne der Sätze 1 und 2 darf den Gewinn nicht 
erhöhen. Das Abzugsverbot für Geldbußen gilt nicht, soweit 
der wirtschaftliche Vorteil, der durch den Gesetzesverstoß er-
langt wurde, abgeschöpft worden ist, wenn die Steuern vom 
Einkommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen Vorteil 
entfallen, nicht abgezogen worden sind; Satz 3 ist insoweit 
nicht anzuwenden; 

8a. Zinsen auf hinterzogene Steuern nach § 235 der Abgaben-
ordnung; 

9. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der §§ 14, 17 und 18 
des Körperschaftsteuergesetzes an außenstehende Anteils-
eigner geleistet werden; 

10. die Zuwendung von Vorteilen sowie damit zusammenhängen-
de Aufwendungen, wenn die Zuwendung der Vorteile eine 
rechtswidrige Handlung darstellt, die den Tatbestand eines 
Strafgesetzes oder eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahn-

dung mit einer Geldbuße zulässt. Gerichte, Staatsanwalt-
schaften oder Verwaltungsbehörden haben Tatsachen, die sie 
dienstlich erfahren und die den Verdacht einer Tat im Sinne 
des Satzes 1 begründen, der Finanzbehörde für Zwecke des 
Besteuerungsverfahrens und zur Verfolgung von Steuerstraf-
taten und Steuerordnungswidrigkeiten mitzuteilen. Die Fi-
nanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des Satzes 1 begrün-
den, der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehörde 
mit. Diese unterrichten die Finanzbehörde von dem Ausgang 
des Verfahrens und den zugrundeliegenden Tatsachen; 

11. Aufwendungen, die mit unmittelbaren oder mittelbaren Zu-
wendungen von nicht einlagefähigen Vorteilen an natürliche 
oder juristische Personen oder Personengesellschaften zur 
Verwendung in Betrieben in tatsächlichem oder wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehen, deren Gewinn nach § 5a Ab-
satz 1 ermittelt wird; 

12. Zuschläge nach § 162 Absatz 4 der Abgabenordnung; 
13. Jahresbeiträge nach § 12 Absatz 2 des Restrukturierungs-

fondsgesetzes. 
Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Nummern 2 bis 4 
bezeichneten Zwecke Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. § 12 Nummer 1 
bleibt unberührt. 
(5a) (weggefallen) 
(5b) Die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleis-
tungen sind keine Betriebsausgaben. 
(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer Zwecke (§ 10b 
Absatz 2) sind keine Betriebsausgaben. 
(7) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 1 
bis 4, 6b und 7 sind einzeln und getrennt von den sonstigen Be-
triebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Aufwendungen 
nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug ausgeschlossen sind, 
dürfen sie bei der Gewinnermittlung nur berücksichtigt werden, 
wenn sie nach Satz 1 besonders aufgezeichnet sind. 
(8) Für Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen sowie bei Baudenk-
malen gelten die §§ 11a und 11b entsprechend. 
(9) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Be-
rufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erst-
ausbildung vermittelt, sind keine Betriebsausgaben. 
§ 4a Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr 
(1) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden ist der 
Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist 
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 

30. Juni. Durch Rechtsverordnung kann für einzelne Gruppen 
von Land- und Forstwirten ein anderer Zeitraum bestimmt 
werden, wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich 
ist; 

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handelsregister ein-
getragen ist, der Zeitraum, für den sie regelmäßig Abschlüsse 
machen. Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf einen vom 
Kalenderjahr abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanzamt vorge-
nommen wird; 

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr. Sind sie 
gleichzeitig buchführende Land- und Forstwirte, so können sie 
mit Zustimmung des Finanzamts den nach Nummer 1 maß-
gebenden Zeitraum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebe-
trieb bestimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb Bücher 
führen und für diesen Zeitraum regelmäßig Abschlüsse ma-
chen. 

(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden, deren 
Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, ist der Gewinn aus 
Land- und Forstwirtschaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Er-
mittlung des Einkommens in folgender Weise zu berücksichtigen: 
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirtschaftsjah-

res auf das Kalenderjahr, in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, 
und auf das Kalenderjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, 
entsprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei der Auftei-
lung sind Veräußerungsgewinne im Sinne des § 14 auszu-
scheiden und dem Gewinn des Kalenderjahres hinzuzurech-
nen, in dem sie entstanden sind; 
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2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirtschaftsjahres 
als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr 
endet. 

... 
§ 4h Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zins-
schranke) 
(1) Zinsaufwendungen eines Betriebs sind abziehbar in Höhe des 
Zinsertrags, darüber hinaus nur bis zur Höhe des verrechenbaren 
EBITDA. Das verrechenbare EBITDA ist 30 Prozent des um die 
Zinsaufwendungen und um die nach § 6 Absatz 2 Satz 1 abzu-
ziehenden, nach § 6 Absatz 2a Satz 2 gewinnmindernd aufzulö-
senden und nach § 7 abgesetzten Beträge erhöhten und um die 
Zinserträge verminderten maßgeblichen Gewinns. Soweit das 
verrechenbare EBITDA die um die Zinserträge geminderten 
Zinsaufwendungen des Betriebs übersteigt, ist es in die folgen-
den fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen (EBITDA-Vortrag); ein 
EBITDA-Vortrag entsteht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen Ab-
satz 2 die Anwendung von Absatz 1 Satz 1 ausschließt. Zinsauf-
wendungen, die nach Satz 1 nicht abgezogen werden können, 
sind bis zur Höhe der EBITDA-Vorträge aus vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren abziehbar und mindern die EBITDA-Vorträge in 
ihrer zeitlichen Reihenfolge. Danach verbleibende nicht abzieh-
bare Zinsaufwendungen sind in die folgenden Wirtschaftsjahre 
vorzutragen (Zinsvortrag). Sie erhöhen die Zinsaufwendungen 
dieser Wirtschaftsjahre, nicht aber den maßgeblichen Gewinn. 
(2) Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den Betrag der 

Zinserträge übersteigt, weniger als drei Millionen Euro beträgt, 
b) der Betrieb nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern ge-

hört oder 
c) der Betrieb zu einem Konzern gehört und seine Eigenkapital-

quote am Schluss des vorangegangenen Abschlussstichtages 
gleich hoch oder höher ist als die des Konzerns (Eigenkapital-
vergleich). Ein Unterschreiten der Eigenkapitalquote des Kon-
zerns um bis zu zwei Prozentpunkte ist unschädlich. 

 Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bi-
lanzsumme; sie bemisst sich nach dem Konzernabschluss, 
der den Betrieb umfasst, und ist für den Betrieb auf der 
Grundlage des Jahresabschlusses oder Einzelabschlusses zu 
ermitteln. Wahlrechte sind im Konzernabschluss und im Jah-
resabschluss oder Einzelabschluss einheitlich auszuüben; bei 
gesellschaftsrechtlichen Kündigungsrechten ist insoweit min-
destens das Eigenkapital anzusetzen, das sich nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs ergeben würde. Bei der 
Ermittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs ist das Eigen-
kapital um einen im Konzernabschluss enthaltenen Firmen-
wert, soweit er auf den Betrieb entfällt, und um die Hälfte von 
Sonderposten mit Rücklagenanteil (§ 273 des Handelsge-
setzbuchs) zu erhöhen sowie um das Eigenkapital, das keine 
Stimmrechte vermittelt – mit Ausnahme von Vorzugsaktien –, 
die Anteile an anderen Konzerngesellschaften und um Einla-
gen der letzten sechs Monate vor dem maßgeblichen Ab-
schlussstichtag, soweit ihnen Entnahmen oder Ausschüttun-
gen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem maßgebli-
chen Abschlussstichtag gegenüberstehen, zu kürzen. Die Bi-
lanzsumme ist um Kapitalforderungen zu kürzen, die nicht im 
Konzernabschluss ausgewiesen sind und denen Verbindlich-
keiten im Sinne des Absatzes 3 in mindestens gleicher Höhe 
gegenüberstehen. Sonderbetriebsvermögen ist dem Betrieb 
der Mitunternehmerschaft zuzuordnen, soweit es im Konzern-
vermögen enthalten ist. 

 Die für den Eigenkapitalvergleich maßgeblichen Abschlüsse 
sind einheitlich nach den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) zu erstellen. 9Hiervon abweichend können 
Abschlüsse nach dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union verwendet werden, wenn kein Konzern-
abschluss nach den IFRS zu erstellen und offen zu legen ist 
und für keines der letzten fünf Wirtschaftsjahre ein Konzern-
abschluss nach den IFRS erstellt wurde; nach den Generally 
Accepted Accounting Principles der Vereinigten Staaten von 
Amerika (US-GAAP) aufzustellende und offen zu legende Ab-
schlüsse sind zu verwenden, wenn kein Konzernabschluss 
nach den IFRS oder dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union zu erstellen und offen zu legen ist. 
Der Konzernabschluss muss den Anforderungen an die han-
delsrechtliche Konzernrechnungslegung genügen oder die 

Voraussetzungen erfüllen, unter denen ein Abschluss nach 
den §§ 291 und 292 des Handelsgesetzbuchs befreiende Wir-
kung hätte. Wurde der Jahresabschluss oder Einzelabschluss 
nicht nach denselben Rechnungslegungsstandards wie der 
Konzernabschluss aufgestellt, ist die Eigenkapitalquote des 
Betriebs in einer Überleitungsrechnung nach den für den Kon-
zernabschluss geltenden Rechnungslegungsstandards zu er-
mitteln. Die Überleitungsrechnung ist einer prüferischen 
Durchsicht zu unterziehen. Auf Verlangen der Finanzbehörde 
ist der Abschluss oder die Überleitungsrechnung des Betriebs 
durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, der die Vorausset-
zungen des § 319 des Handelsgesetzbuchs erfüllt. 

 Ist ein dem Eigenkapitalvergleich zugrunde gelegter Ab-
schluss unrichtig und führt der zutreffende Abschluss zu einer 
Erhöhung der nach Absatz 1 nicht abziehbaren Zinsaufwen-
dungen, ist ein Zuschlag entsprechend § 162 Absatz 4 Satz 1 
und 2 der Abgabenordnung festzusetzen. Bemessungsgrund-
lage für den Zuschlag sind die nach Absatz 1 nicht abziehba-
ren Zinsaufwendungen. § 162 Absatz 4 Satz 4 bis 6 der Ab-
gabenordnung gilt sinngemäß. 

Ist eine Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Mitunterneh-
mer anzusehen ist, unmittelbar oder mittelbar einer Körperschaft 
nachgeordnet, gilt für die Gesellschaft § 8a Absatz 2 und 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes entsprechend. 
(3) Maßgeblicher Gewinn ist der nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes mit Ausnahme des Absatzes 1 ermittelte steuerpflichti-
ge Gewinn. Zinsaufwendungen sind Vergütungen für Fremdkapi-
tal, die den maßgeblichen Gewinn gemindert haben. Zinserträge 
sind Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art, die den maßgebli-
chen Gewinn erhöht haben. Die Auf- und Abzinsung unverzinsli-
cher oder niedrig verzinslicher Verbindlichkeiten oder Kapitalfor-
derungen führen ebenfalls zu Zinserträgen oder Zinsaufwendun-
gen. Ein Betrieb gehört zu einem Konzern, wenn er nach dem für 
die Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 Buchstabe c zugrunde 
gelegten Rechnungslegungsstandard mit einem oder mehreren 
anderen Betrieben konsolidiert wird oder werden könnte. Ein Be-
trieb gehört für Zwecke des Absatzes 2 auch zu einem Konzern, 
wenn seine Finanz- und Geschäftspolitik mit einem oder mehre-
ren anderen Betrieben einheitlich bestimmt werden kann. 
(4) Der EBITDA-Vortrag und der Zinsvortrag sind gesondert fest-
zustellen. Zuständig ist das für die gesonderte Feststellung des 
Gewinns und Verlusts der Gesellschaft zuständige Finanzamt, im 
Übrigen das für die Besteuerung zuständige Finanzamt. § 10d 
Absatz 4 gilt sinngemäß. Feststellungsbescheide sind zu erlas-
sen, aufzuheben oder zu ändern, soweit sich die nach Satz 1 
festzustellenden Beträge ändern. 
(5) Bei Aufgabe oder Übertragung des Betriebs gehen ein nicht 
verbrauchter EBITDA-Vortrag und ein nicht verbrauchter Zinsvor-
trag unter. Scheidet ein Mitunternehmer aus einer Gesellschaft 
aus, gehen der EBITDA-Vortrag und der Zinsvortrag anteilig mit 
der Quote unter, mit der der ausgeschiedene Gesellschafter an 
der Gesellschaft beteiligt war. § 8c des Körperschaftsteuergeset-
zes ist auf den Zinsvortrag einer Gesellschaft entsprechend an-
zuwenden, soweit an dieser unmittelbar oder mittelbar eine Kör-
perschaft als Mitunternehmer beteiligt ist. 
§ 5 Gewinn bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen Ge-
werbetreibenden 
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüs-
se zu machen, oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher 
führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluss 
des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 
Absatz 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist, es sei denn, im 
Rahmen der Ausübung eines steuerlichen Wahlrechts wird oder 
wurde ein anderer Ansatz gewählt. Voraussetzung für die Aus-
übung steuerlicher Wahlrechte ist, dass die Wirtschaftsgüter, die 
nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert in der steuer-
lichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, lau-
fend zu führende Verzeichnisse aufgenommen werden. In den 
Verzeichnissen sind der Tag der Anschaffung oder Herstellung, 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Vorschrift des 
ausgeübten steuerlichen Wahlrechts und die vorgenommenen 
Abschreibungen nachzuweisen. 
(1a) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite 
verrechnet werden. Die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen 
Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken 
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gebildeten Bewertungseinheiten sind auch für die steuerliche 
Gewinnermittlung maßgeblich. 
(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist 
ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie entgeltlich erworben 
wurden. 
(2a) Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig 
Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder 
Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Ge-
winne angefallen sind. 
(3) Rückstellungen wegen Verletzung fremder Patent-, Urheber- 
oder ähnlicher Schutzrechte dürfen erst gebildet werden, wenn 
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsverletzung 

geltend gemacht hat oder 
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverletzung 

ernsthaft zu rechnen ist. 
Eine nach Satz 1 Nummer 2 gebildete Rückstellung ist spätes-
tens in der Bilanz des dritten auf ihre erstmalige Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen, wenn An-
sprüche nicht geltend gemacht worden sind. 
(4) Rückstellungen für die Verpflichtung zu einer Zuwendung an-
lässlich eines Dienstjubiläums dürfen nur gebildet werden, wenn 
das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre bestanden hat, das 
Dienstjubiläum das Bestehen eines Dienstverhältnisses von min-
destens 15 Jahren voraussetzt, die Zusage schriftlich erteilt ist 
und soweit der Zuwendungsberechtigte seine Anwartschaft nach 
dem 31. Dezember 1992 erwirbt. 
(4a) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften dürfen nicht gebildet werden. Das gilt nicht für Er-
gebnisse nach Absatz 1a Satz 2. 
(4b) Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Wirt-
schaftsjahren als Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines 
Wirtschaftsguts zu aktivieren sind, dürfen nicht gebildet werden. 
Rückstellungen für die Verpflichtung zur schadlosen Verwertung 
radioaktiver Reststoffe sowie ausgebauter oder abgebauter ra-
dioaktiver Anlagenteile dürfen nicht gebildet werden, soweit Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung oder Verar-
beitung von Kernbrennstoffen stehen, die aus der Aufarbeitung 
bestrahlter Kernbrennstoffe gewonnen worden sind und keine ra-
dioaktiven Abfälle darstellen. 
(5) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzusetzen 
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, so-

weit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen; 

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, 
soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen. 

Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen 
1. als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern, so-

weit sie auf am Abschlussstichtag auszuweisende Wirt-
schaftsgüter des Vorratsvermögens entfallen, 

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschluss-
stichtag auszuweisende Anzahlungen. 

(6) Die Vorschriften über die Entnahmen und die Einlagen, über 
die Zulässigkeit der Bilanzänderung, über die Betriebsausgaben, 
über die Bewertung und über die Absetzung für Abnutzung oder 
Substanzverringerung sind zu befolgen. 
... 
§ 5b Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Ge-
winn- und Verlustrechnungen 
(1) Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a ermittelt, 
so ist der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech-
nung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln. Enthält die Bilanz Ansätze oder 
Beträge, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, so 
sind diese Ansätze oder Beträge durch Zusätze oder Anmerkun-
gen den steuerlichen Vorschriften anzupassen und nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 
übermitteln. Der Steuerpflichtige kann auch eine den steuerlichen 
Vorschriften entsprechende Bilanz nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung übermitteln. § 150 
Absatz 7 der Abgabenordnung gilt entsprechend. Im Fall der Er-
öffnung des Betriebs sind die Sätze 1 bis 4 für den Inhalt der Er-
öffnungsbilanz entsprechend anzuwenden. 

(2) Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. § 150 Ab-
satz 8 der Abgabenordnung gilt entsprechend. 
§ 6 Bewertung 
(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter, die nach § 
4 Absatz 1 oder nach § 5 als Betriebsvermögen anzusetzen sind, 
gilt das Folgende: 
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung 

unterliegen, sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten oder dem an deren Stelle tretenden Wert, vermindert um 
die Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen, Son-
derabschreibungen, Abzüge nach § 6b und ähnliche Abzüge, 
anzusetzen. Ist der Teilwert auf Grund einer voraussichtlich 
dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser ange-
setzt werden. Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des 
ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das 
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon aus-
zugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. Wirt-
schaftsgüter, die bereits am Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres zum Anlagevermögen des Steuerpflichtigen 
gehört haben, sind in den folgenden Wirtschaftsjahren gemäß 
Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der Steuerpflichtige weist 
nach, dass ein niedrigerer Teilwert nach Satz 2 angesetzt 
werden kann. 

1a. Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaf-
fung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die Aufwen-
dungen ohne die Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaffungs-
kosten des Gebäudes übersteigen (anschaffungsnahe Her-
stellungskosten). Zu diesen Aufwendungen gehören nicht die 
Aufwendungen für Erweiterungen im Sinne des § 255 Absatz 
2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs sowie Aufwendungen für 
Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter 
des Betriebs (Grund und Boden, Beteiligungen, Umlaufver-
mögen) sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
oder dem an deren Stelle tretenden Wert, vermindert um Ab-
züge nach § 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. Ist der 
Teilwert (Nummer 1 Satz 3) auf Grund einer voraussichtlich 
dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser ange-
setzt werden. Nummer 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

2a. Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 5 ermitteln, können 
für den Wertansatz gleichartiger Wirtschaftsgüter des Vorrats-
vermögens unterstellen, dass die zuletzt angeschafften oder 
hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräu-
ßert worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. Der 
Vorratsbestand am Schluss des Wirtschaftsjahres, das der 
erstmaligen Anwendung der Bewertung nach Satz 1 voran-
geht, gilt mit seinem Bilanzansatz als erster Zugang des neu-
en Wirtschaftsjahres. Von der Verbrauchs- oder Veräuße-
rungsfolge nach Satz 1 kann in den folgenden Wirtschaftsjah-
ren nur mit Zustimmung des Finanzamts abgewichen werden. 

2b. Steuerpflichtige, die in den Anwendungsbereich des § 340 
des Handelsgesetzbuchs fallen, haben die zu Handelszwe-
cken erworbenen Finanzinstrumente, die nicht in einer Bewer-
tungseinheit im Sinn des § 5 Absatz 1a Satz 2 abgebildet 
werden, mit dem beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risi-
koabschlages (§ 340e Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs) zu 
bewerten. Nummer 2 Satz 2 ist nicht anzuwenden. 

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwendung der 
Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen und mit einem Zins-
satz von 5,5 Prozent abzuzinsen. Ausgenommen von der Ab-
zinsung sind Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstich-
tag weniger als 12 Monate beträgt, und Verbindlichkeiten, die 
verzinslich sind oder auf einer Anzahlung oder Vorausleistung 
beruhen. 

3a. Rückstellungen sind höchstens insbesondere unter Berück-
sichtigung folgender Grundsätze anzusetzen: 
a) bei Rückstellungen für gleichartige Verpflichtungen ist auf 

der Grundlage der Erfahrungen in der Vergangenheit aus 
der Abwicklung solcher Verpflichtungen die Wahrschein-
lichkeit zu berücksichtigen, dass der Steuerpflichtige nur 
zu einem Teil der Summe dieser Verpflichtungen in An-
spruch genommen wird; 
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b) Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen sind mit 
den Einzelkosten und den angemessenen Teilen der not-
wendigen Gemeinkosten zu bewerten; 

c) künftige Vorteile, die mit der Erfüllung der Verpflichtung 
voraussichtlich verbunden sein werden, sind, soweit sie 
nicht als Forderung zu aktivieren sind, bei ihrer Bewertung 
wertmindernd zu berücksichtigen; 

d) Rückstellungen für Verpflichtungen, für deren Entstehen im 
wirtschaftlichen Sinne der laufende Betrieb ursächlich ist, 
sind zeitanteilig in gleichen Raten anzusammeln. Rückstel-
lungen für gesetzliche Verpflichtungen zur Rücknahme und 
Verwertung von Erzeugnissen, die vor Inkrafttreten ent-
sprechender gesetzlicher Verpflichtungen in Verkehr ge-
bracht worden sind, sind zeitanteilig in gleichen Raten bis 
zum Beginn der jeweiligen Erfüllung anzusammeln; Buch-
stabe e ist insoweit nicht anzuwenden. Rückstellungen für 
die Verpflichtung, ein Kernkraftwerk stillzulegen, sind ab 
dem Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung bis zum Zeitpunkt, 
in dem mit der Stilllegung begonnen werden muss, zeitan-
teilig in gleichen Raten anzusammeln; steht der Zeitpunkt 
der Stilllegung nicht fest, beträgt der Zeitraum für die An-
sammlung 25 Jahre;  

e) Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit einem Zins-
satz von 5,5 Prozent abzuzinsen; Nummer 3 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. Für die Abzinsung von Rück-
stellungen für Sachleistungsverpflichtungen ist der Zeit-
raum bis zum Beginn der Erfüllung maßgebend. Für die 
Abzinsung von Rückstellungen für die Verpflichtung, ein 
Kernkraftwerk stillzulegen, ist der sich aus Buchstabe d 
Satz 3 ergebende Zeitraum maßgebend; und 

f) Bei der Bewertung sind die Wertverhältnisse am Bilanz-
stichtag maßgebend; künftige Preis- und Kostensteigerun-
gen dürfen nicht berücksichtigt werden. 

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen Haushalt 
oder für andere betriebsfremde Zwecke sind mit dem Teilwert 
anzusetzen; in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 ist die Ent-
nahme mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Die private Nut-
zung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 vom Hundert 
betrieblich genutzt wird, ist für jeden Kalendermonat mit 1 
Prozent des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erst-
zulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung ein-
schließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Die private Nutzung 
kann abweichend von Satz 2 mit den auf die Privatfahrten ent-
fallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das 
Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch 
Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahr-
ten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen 
werden. Wird ein Wirtschaftsgut unmittelbar nach seiner Ent-
nahme einer nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaft-
steuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreiten Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Verwen-
dung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des § 10b Ab-
satz 1 Satz 1 unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme 
mit dem Buchwert angesetzt werden. Satz 4 gilt nicht für die 
Entnahme von Nutzungen und Leistungen. 

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der Zufüh-
rung anzusetzen; sie sind jedoch höchstens mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, wenn das zuge-
führte Wirtschaftsgut 
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zu-

führung angeschafft oder hergestellt worden ist, 
b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der Steuer-

pflichtige an der Gesellschaft im Sinne des § 17 Absatz 1 
oder 6 beteiligt ist; § 17 Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend, 
oder 

c) ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 20 Absatz 2 ist. 
 Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so sind die An-

schaffungs- oder Herstellungskosten um Absetzungen für Ab-
nutzung zu kürzen, die auf den Zeitraum zwischen der An-
schaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts und der Ein-
lage entfallen. Ist die Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor der 
Zuführung aus einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen 
entnommen worden ist, so tritt an die Stelle der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der Wert, mit dem die Entnahme an-

gesetzt worden ist, und an die Stelle des Zeitpunkts der An-
schaffung oder Herstellung der Zeitpunkt der Entnahme. 

5a. In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 8 zweiter Halbsatz ist das 
Wirtschaftsgut mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entsprechend an-
zuwenden. 

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirtschafts-
güter mit dem Teilwert, höchstens jedoch mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. 

(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach 
Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert von ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
die einer selbständigen Nutzung fähig sind, können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirt-
schaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als 
Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen 
Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Num-
mer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne Wirt-
schaftsgut 410 Euro nicht übersteigen. Ein Wirtschaftsgut ist ei-
ner selbständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach seiner be-
trieblichen Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens genutzt werden kann und 
die in den Nutzungszusammenhang eingefügten Wirtschaftsgüter 
technisch aufeinander abgestimmt sind. Das gilt auch, wenn das 
Wirtschaftsgut aus dem betrieblichen Nutzungszusammenhang 
gelöst und in einen anderen betrieblichen Nutzungszusammen-
hang eingefügt werden kann. Wirtschaftsgüter im Sinne des Sat-
zes 1, deren Wert 150 Euro übersteigt, sind unter Angabe des 
Tages der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirt-
schaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs und der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder des nach Absatz 1 Nummer 
5 bis 6 an deren Stelle tretenden Werts in ein besonderes, lau-
fend zu führendes Verzeichnis aufzunehmen. Das Verzeichnis 
braucht nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus der 
Buchführung ersichtlich sind. 
(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann für die abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer 
selbständigen Nutzung fähig sind, im Wirtschaftsjahr der An-
schaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der 
Eröffnung des Betriebs ein Sammelposten gebildet werden, wenn 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen 
darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder der nach 
Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das 
einzelne Wirtschaftsgut 150 Euro, aber nicht 1 000 Euro über-
steigen. Der Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung 
und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünf-
tel gewinnmindernd aufzulösen. Scheidet ein Wirtschaftsgut im 
Sinne des Satzes 1 aus dem Betriebsvermögen aus, wird der 
Sammelposten nicht vermindert. Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren 
Stelle tretende Wert von abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung 
fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstel-
lung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des 
Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um 
einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder 
der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert 
für das einzelne Wirtschaftsgut 150 Euro nicht übersteigen. Die 
Sätze 1 bis 3 sind für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, 
hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter einheitlich anzu-
wenden. 
(3) Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Mitun-
ternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind 
bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers 
(Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzuset-
zen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung 
ergeben; dies gilt auch bei der unentgeltlichen Aufnahme einer 
natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen sowie 
bei der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils auf eine natürliche Person. Satz 1 ist auch anzu-
wenden, wenn der bisherige Betriebsinhaber (Mitunternehmer) 
Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben 
Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern der 
Rechtsnachfolger den übernommenen Mitunternehmeranteil über 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder 
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aufgibt. Der Rechtsnachfolger ist an die in Satz 1 genannten 
Werte gebunden. 
(4) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut außer in den Fällen der Ein-
lage (§ 4 Absatz 1 Satz 8) unentgeltlich in das Betriebsvermögen 
eines anderen Steuerpflichtigen übertragen, gilt sein gemeiner 
Wert für das aufnehmende Betriebsvermögen als Anschaffungs-
kosten. 
(5) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem Betriebsvermö-
gen in ein anderes Betriebsvermögen desselben Steuerpflichti-
gen überführt, ist bei der Überführung der Wert anzusetzen, der 
sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt, so-
fern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist; § 4 
Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Satz 1 gilt auch 
für die Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des 
Steuerpflichtigen in dessen Sonderbetriebsvermögen bei einer 
Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie für die Überführung 
zwischen verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben 
Steuerpflichtigen bei verschiedenen Mitunternehmerschaften. 
Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Wirtschaftsgut 
1. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von 

Gesellschaftsrechten aus einem Betriebsvermögen des Mitun-
ternehmers in das Gesamthandsvermögen einer Mitunterneh-
merschaft und umgekehrt, 

2. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von 
Gesellschaftsrechten aus dem Sonderbetriebsvermögen eines 
Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen derselben 
Mitunternehmerschaft oder einer anderen Mitunternehmer-
schaft, an der er beteiligt ist, und umgekehrt oder 

3. unentgeltlich zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermö-
gen verschiedener Mitunternehmer derselben Mitunterneh-
merschaft 

übertragen wird. Wird das nach Satz 3 übertragene Wirtschafts-
gut innerhalb einer Sperrfrist veräußert oder entnommen, ist 
rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung der Teilwert an-
zusetzen, es sei denn, die bis zur Übertragung entstandenen stil-
len Reserven sind durch Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem 
übertragenden Gesellschafter zugeordnet worden; diese Sperr-
frist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung des 
Übertragenden für den Veranlagungszeitraum, in dem die in Satz 
3 bezeichnete Übertragung erfolgt ist. Der Teilwert ist auch anzu-
setzen, soweit in den Fällen des Satzes 3 der Anteil einer Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem 
Wirtschaftsgut unmittelbar oder mittelbar begründet wird oder 
dieser sich erhöht. Soweit innerhalb von sieben Jahren nach der 
Übertragung des Wirtschaftsguts nach Satz 3 der Anteil einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an 
dem übertragenen Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund un-
mittelbar oder mittelbar begründet wird oder dieser sich erhöht, 
ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung ebenfalls der 
Teilwert anzusetzen. 
(6) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut im Wege des Tausches 
übertragen, bemessen sich die Anschaffungskosten nach dem 
gemeinen Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts. Erfolgt die 
Übertragung im Wege der verdeckten Einlage, erhöhen sich die 
Anschaffungskosten der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft 
um den Teilwert des eingelegten Wirtschaftsguts. In den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a erhöhen sich die 
Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2 um den Einlagewert 
des Wirtschaftsguts. Absatz 5 bleibt unberührt. 
(7) Im Fall des § 4 Absatz 3 sind bei der Bemessung der Abset-
zungen für Abnutzung oder Substanzverringerung die sich bei 
Anwendung der Absätze 3 bis 6 ergebenden Werte als Anschaf-
fungskosten zugrunde zu legen. 
§ 6a Pensionsrückstellung 
(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rückstellung (Pen-
sionsrückstellung) nur gebildet werden, wenn und soweit  
1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige 

oder laufende Pensionsleistungen hat, 
2. die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängig-

keit von künftigen gewinnabhängigen Bezügen vorsieht und 
keinen Vorbehalt enthält, dass die Pensionsanwartschaft oder 
die Pensionsleistung gemindert oder entzogen werden kann, 
oder ein solcher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände erstreckt, 
bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen un-
ter Beachtung billigen Ermessens eine Minderung oder ein 

Entzug der Pensionsanwartschaft oder der Pensionsleistung 
zulässig ist, und 

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensionszusage 
muss eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen und 
Höhe der in Aussicht gestellten künftigen Leistungen enthal-
ten. 

(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet werden  
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in 

dem die Pensionszusage erteilt wird, frühestens jedoch für 
das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen Mitte der Pensionsberech-
tigte das 27. Lebensjahr vollendet, oder für das Wirtschafts-
jahr, in dessen Verlauf die Pensionsanwartschaft gemäß den 
Vorschriften des Betriebsrentengesetzes unverfallbar wird, 

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in 
dem der Versorgungsfall eintritt. 

(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem Teilwert 
der Pensionsverpflichtung angesetzt werden. Als Teilwert einer 
Pensionsverpflichtung gilt  
1. vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsberech-

tigten der Barwert der künftigen Pensionsleistungen am 
Schluss des Wirtschaftsjahres abzüglich des sich auf densel-
ben Zeitpunkt ergebenden Barwertes betragsmäßig gleich 
bleibender Jahresbeträge, bei einer Entgeltumwandlung im 
Sinne von § 1 Absatz 2 des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung mindestens jedoch der Barwert 
der gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes un-
verfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss des 
Wirtschaftsjahres. Die Jahresbeträge sind so zu bemessen, 
dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem das Dienstver-
hältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich dem Barwert der 
künftigen Pensionsleistungen ist; die künftigen Pensionsleis-
tungen sind dabei mit dem Betrag anzusetzen, der sich nach 
den Verhältnissen am Bilanzstichtag ergibt. Es sind die Jah-
resbeträge zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirt-
schaftsjahres, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis 
zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen Zeitpunkt des 
Eintritts des Versorgungsfalls rechnungsmäßig aufzubringen 
sind. Erhöhungen oder Verminderungen der Pensionsleistun-
gen nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres, die hinsichtlich 
des Zeitpunktes ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs 
ungewiss sind, sind bei der Berechnung des Barwertes der 
künftigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst zu 
berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. Wird die Pensi-
onszusage erst nach dem Beginn des Dienstverhältnisses er-
teilt, so ist die Zwischenzeit für die Berechnung der Jahresbe-
träge nur insoweit als Wartezeit zu behandeln, als sie in der 
Pensionszusage als solche bestimmt ist. Hat das Dienstver-
hältnis schon vor der Vollendung des 27. Lebensjahrs des 
Pensionsberechtigten bestanden, so gilt es als zu Beginn des 
Wirtschaftsjahres begonnen, bis zu dessen Mitte der Pensi-
onsberechtigte das 27. Lebensjahr vollendet; in diesem Fall 
gilt für davor liegende Wirtschaftsjahre als Teilwert der Bar-
wert der gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes 
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss des 
Wirtschaftsjahres; 

2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsbe-
rechtigten unter Aufrechterhaltung seiner Pensionsanwart-
schaft oder nach Eintritt des Versorgungsfalls der Barwert der 
künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjah-
res; Nummer 1 Satz 4 gilt sinngemäß. 

Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung sind 
ein Rechnungszinsfuß von 6 Prozent und die anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik anzuwenden.  
(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirtschaftsjahr 
höchstens um den Unterschied zwischen dem Teilwert der Pen-
sionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahres und am 
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres erhöht werden. 
Soweit der Unterschiedsbetrag auf der erstmaligen Anwendung 
neuer oder geänderter biometrischer Rechnungsgrundlagen be-
ruht, kann er nur auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleichmä-
ßig verteilt der Pensionsrückstellung zugeführt werden; Entspre-
chendes gilt beim Wechsel auf andere biometrische Rechnungs-
grundlagen. In dem Wirtschaftsjahr, in dem mit der Bildung einer 
Pensionsrückstellung frühestens begonnen werden darf (Erst-
jahr), darf die Rückstellung bis zur Höhe des Teilwerts der Pensi-
onsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahres gebildet wer-
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den; diese Rückstellung kann auf das Erstjahr und die beiden 
folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Erhöht 
sich in einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr der Barwert der künftigen Pensionsleistungen um 
mehr als 25 Prozent, so kann die für dieses Wirtschaftsjahr zu-
lässige Erhöhung der Pensionsrückstellung auf dieses Wirt-
schaftsjahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmä-
ßig verteilt werden. Am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem 
das Dienstverhältnis des Pensionsberechtigten unter Aufrechter-
haltung seiner Pensionsanwartschaft endet oder der Versor-
gungsfall eintritt, darf die Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe 
des Teilwerts der Pensionsverpflichtung gebildet werden; die für 
dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der Pensionsrückstel-
lung kann auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden folgenden 
Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Satz 2 gilt in den 
Fällen der Sätze 3 bis 5 entsprechend.  
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn der Pensi-
onsberechtigte zu dem Pensionsverpflichteten in einem anderen 
Rechtsverhältnis als einem Dienstverhältnis steht. 
... 
§ 7 Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung 
(1) 1Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung 
durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich er-
fahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr er-
streckt, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung 
dieser Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung in gleichen 
Jahresbeträgen). 2Die Absetzung bemisst sich hierbei nach der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts. Als 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Fir-
menwerts eines Gewerbebetriebs oder eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft gilt ein Zeitraum von 15 Jahren. 3Im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts vermindert 
sich für dieses Jahr der Absetzungsbetrag nach Satz 1 um je-
weils ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat der An-
schaffung oder Herstellung vorangeht. 4Bei Wirtschaftsgütern, die 
nach einer Verwendung zur Erzielung von Einkünften im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 in ein Betriebsvermögen einge-
legt worden sind, mindern sich die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten um die Absetzungen für Abnutzung oder Substanz-
verringerung, Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzungen, 
die bis zum Zeitpunkt der Einlage vorgenommen worden sind. 
5Bei Wirtschaftsgütern, die nach einer Verwendung zur Erzielung 
von Einkünften im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 7 
in ein Betriebsvermögen eingelegt worden sind, mindert sich der 
Einlagewert um die Absetzungen für Abnutzung oder Substanz-
verringerung, Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzungen, 
die bis zum Zeitpunkt der Einlage vorgenommen worden sind, 
höchstens jedoch bis zu den fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten; ist der Einlagewert niedriger als dieser Wert, 
bemisst sich die weitere Absetzung für Abnutzung vom Einlage-
wert. 6Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirt-
schaftliche Abnutzung sind zulässig; soweit der Grund hierfür in 
späteren Wirtschaftsjahren entfällt, ist in den Fällen der Gewin-
nermittlung nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 eine entsprechende 
Zuschreibung vorzunehmen. 
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die 
nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2011 an-
geschafft oder hergestellt worden sind, kann der Steuerpflichtige 
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die 
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. 
Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann 
nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei anzuwendende 
Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei der 
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht 
kommenden Prozentsatzes betragen und 25 Prozent nicht über-
steigen. Absatz 1 Satz 4 und 7a Absatz 8 gelten entsprechend. 
Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzungen für 
außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung 
nicht zulässig. 
(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in fallenden 
Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen ist zulässig. In diesem Fall bemisst sich die Absetzung 
für Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem dann 

noch vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer des 
einzelnen Wirtschaftsguts. Der Übergang von der Absetzung für 
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig. 
(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als Absetzung 
für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur vollen Absetzung 
abzuziehen: 
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehö-

ren und nicht Wohnzwecken dienen und für die der Bauantrag 
nach dem 31. März 1985 gestellt worden ist, jährlich 3 Pro-
zent, 

2. bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der Nummer 1 
nicht erfüllen und die 
a) nach dem 31. Dezember 1924 fertig gestellt worden sind, 

jährlich 2 Prozent, 
b) vor dem 1. Januar 1925 fertig gestellt worden sind, jährlich 

2,5 Prozent 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten; Absatz 1 Satz 5 gilt 
entsprechend. Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 weniger als 33 
Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a weni-
ger als 50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchsta-
be b weniger als 40 Jahre, so können an Stelle der Absetzungen 
nach Satz 1 die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechen-
den Absetzungen für Abnutzung vorgenommen werden. Absatz 1 
letzter Satz bleibt unberührt. Bei Gebäuden im Sinne der Num-
mer 2 rechtfertigt die für Gebäude im Sinne der Nummer 1 gel-
tende Regelung weder die Anwendung des Absatzes 1 letzter 
Satz noch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts (§ 6 Absatz 1 
Nummer 1 Satz 2). 
(5) Bei Gebäuden, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Staat belegen sind, auf den das Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkom-
men) angewendet wird, und die vom Steuerpflichtigen hergestellt 
oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, können abweichend von Absatz 4 als Absetzung für 
Abnutzung die folgenden Beträge abgezogen werden: 
1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1, die 

vom Steuerpflichtigen auf Grund eines vor dem 1. Januar 
1994 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund eines 
vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obliga-
torischen Vertrags angeschafft worden sind, 
- im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren 

jeweils 10 Prozent, 
- in den darauf folgenden 3 Jahren jeweils 5 Prozent, 
- in den darauf folgenden 18 Jahren jeweils 2,5 Prozent, 

2. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2, die 
vom Steuerpflichtigen auf Grund eines vor dem 1. Januar 
1995 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund eines 
vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obliga-
torischen Vertrags angeschafft worden sind, 
- im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren 

jeweils 5 Prozent, 
- in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 2,5 Prozent, 
- in den darauf folgenden 36 Jahren jeweils 1,25 Prozent, 

3. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2, 
soweit sie Wohnzwecken dienen, die vom Steuerpflichtigen 
a) auf Grund eines nach dem 28. Februar 1989 und vor dem 

1. Januar 1996 gestellten Bauantrags hergestellt oder 
nach dem 28. Februar 1989 auf Grund eines nach dem 28. 
Februar 1989 und vor dem 1. Januar 1996 rechtswirksam 
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft 
worden sind, 

- im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren 
jeweils 7 Prozent, 

- in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 5 Prozent, 
- in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 2 Prozent, 
- in den darauf folgenden 24 Jahren jeweils 1,25 Prozent, 
b) auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor 

dem 1. Januar 2004 gestellten Bauantrags hergestellt oder 
auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor 
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dem 1. Januar 2004 rechtswirksam abgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrags angeschafft worden sind, 

- im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren 
jeweils 5 Prozent, 

- in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 2,5 Prozent, 
- in den darauf folgenden 36 Jahren jeweils 1,25 Prozent, 
c) auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2003 und vor 

dem 1. Januar 2006 gestellten Bauantrags hergestellt oder 
auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2003 und vor 
dem 1. Januar 2006 rechtswirksam abgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrags angeschafft worden sind, 

- im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 9 Jahren 
jeweils 4 Prozent, 

- in den darauf folgenden 8 Jahren jeweils 2,5 Prozent, 
- in den darauf folgenden 32 Jahren jeweils 1,25 Prozent, 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Fall der Anschaf-
fung kann Satz 1 nur angewendet werden, wenn der Hersteller 
für das veräußerte Gebäude weder Absetzungen für Abnutzung 
nach Satz 1 vorgenommen noch erhöhte Absetzungen oder 
Sonderabschreibungen in Anspruch genommen hat. Absatz 1 
Satz 4 gilt nicht. 
(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die selbständige 
unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswoh-
nungen und auf im Teileigentum stehende Räume entsprechend 
anzuwenden. 
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und anderen Betrie-
ben, die einen Verbrauch der Substanz mit sich bringen, ist Ab-
satz 1 entsprechend anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach 
Maßgabe des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für Sub-
stanzverringerung). 
... 
§ 48 Steuerabzug 
(1) Erbringt jemand im Inland eine Bauleistung (Leistender) an 
einen Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes 
oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Leis-
tungsempfänger), ist der Leistungsempfänger verpflichtet, von 
der Gegenleistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 Prozent für 
Rechnung des Leistenden vorzunehmen. Vermietet der Leis-
tungsempfänger Wohnungen, so ist Satz 1 nicht auf Bauleistun-
gen für diese Wohnungen anzuwenden, wenn er nicht mehr als 
zwei Wohnungen vermietet. Bauleistungen sind alle Leistungen, 
die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung 
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Als Leistender gilt auch 
derjenige, der über eine Leistung abrechnet, ohne sie erbracht zu 
haben. 
(2) Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der 
Leistende dem Leistungsempfänger eine im Zeitpunkt der Ge-
genleistung gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b Ab-
satz 1 Satz 1 vorlegt oder die Gegenleistung im laufenden Ka-
lenderjahr den folgenden Betrag voraussichtlich nicht übersteigen 
wird: 
1. 15 000 Euro, wenn der Leistungsempfänger ausschließlich 

steuerfreie Umsätze nach § 4 Nummer 12 Satz 1 des Um-
satzsteuergesetzes ausführt, 

2. 5 000 Euro in den übrigen Fällen. 
Für die Ermittlung des Betrags sind die für denselben Leistungs-
empfänger erbrachten und voraussichtlich zu erbringenden Bau-
leistungen zusammenzurechnen. 
(3) Gegenleistung im Sinne des Absatzes 1 ist das Entgelt zu-
züglich Umsatzsteuer. 
(4) Wenn der Leistungsempfänger den Steuerabzugsbetrag an-
gemeldet und abgeführt hat, 
1. ist § 160 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung nicht anzu-

wenden, 
2. sind § 42d Absatz 6 und 8 und § 50a Absatz 7 nicht anzu-

wenden. 
§ 48a Verfahren 
(1) Der Leistungsempfänger hat bis zum 10. Tag nach Ablauf des 
Monats, in dem die Gegenleistung im Sinne des § 48 erbracht 
wird, eine Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
abzugeben, in der er den Steuerabzug für den Anmeldungszeit-
raum selbst zu berechnen hat. Der Abzugsbetrag ist am zehnten 

Tag nach Ablauf des Anmeldungszeitraums fällig und an das für 
den Leistenden zuständige Finanzamt für Rechnung des Leis-
tenden abzuführen. Die Anmeldung des Abzugsbetrags steht ei-
ner Steueranmeldung gleich. 
(2) Der Leistungsempfänger hat mit dem Leistenden unter Anga-
be 
1. des Namens und der Anschrift des Leistenden, 
2. des Rechnungsbetrags, des Rechnungsdatums und des Zah-

lungstags, 
3. der Höhe des Steuerabzugs und 
4. des Finanzamts, bei dem der Abzugsbetrag angemeldet wor-

den ist, 
über den Steuerabzug abzurechnen. 
(3) Der Leistungsempfänger haftet für einen nicht oder zu niedrig 
abgeführten Abzugsbetrag. Der Leistungsempfänger haftet nicht, 
wenn ihm im Zeitpunkt der Gegenleistung eine Freistellungsbe-
scheinigung (§ 48b) vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er 
vertrauen konnte. Er darf insbesondere dann nicht auf eine Frei-
stellungsbescheinigung vertrauen, wenn diese durch unlautere 
Mittel oder durch falsche Angaben erwirkt wurde und ihm dies 
bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 
Den Haftungsbescheid erlässt das für den Leistenden zuständige 
Finanzamt. 
(4) § 50b gilt entsprechend. 
§ 48b Freistellungsbescheinigung 
(1) Auf Antrag des Leistenden hat das für ihn zuständige Finanz-
amt, wenn der zu sichernde Steueranspruch nicht gefährdet er-
scheint und ein inländischer Empfangsbevollmächtigter bestellt 
ist, eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
zu erteilen, die den Leistungsempfänger von der Pflicht zum 
Steuerabzug befreit. Eine Gefährdung kommt insbesondere dann 
in Betracht, wenn der Leistende 
1. Anzeigepflichten nach § 138 der Abgabenordnung nicht erfüllt, 
2. seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nach § 90 der Abga-

benordnung nicht nachkommt, 
3. den Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch Bescheini-

gung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nicht er-
bringt. 

(2) Eine Bescheinigung soll erteilt werden, wenn der Leistende 
glaubhaft macht, dass keine zu sichernden Steueransprüche be-
stehen. 
(3) In der Bescheinigung sind anzugeben: 
1. Name, Anschrift und Steuernummer des Leistenden, 
2. Geltungsdauer der Bescheinigung, 
3. Umfang der Freistellung sowie der Leistungsempfänger, wenn 

sie nur für bestimmte Bauleistungen gilt, 
4. das ausstellende Finanzamt. 
(4) Wird eine Freistellungsbescheinigung aufgehoben, die nur für 
bestimmte Bauleistungen gilt, ist dies den betroffenen Leistungs-
empfängern mitzuteilen. 
(5) Wenn eine Freistellungsbescheinigung vorliegt, gilt § 48 Ab-
satz 4 entsprechend. 
(6) Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt dem Leistungsemp-
fänger im Sinne des § 48 Absatz 1 Satz 1 im Wege einer elektro-
nischen Abfrage Auskunft über die beim Bundesamt für Finanzen 
gespeicherten Freistellungsbescheinigungen. Mit dem Antrag auf 
die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung stimmt der An-
tragsteller zu, dass seine Daten nach § 48b Absatz 3 beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeichert werden und dass über die 
gespeicherten Daten an die Leistungsempfänger Auskunft gege-
ben wird. 
§ 48c Anrechnung 
(1) Soweit der Abzugsbetrag einbehalten und angemeldet wor-
den ist, wird er auf vom Leistenden zu entrichtende Steuern 
nacheinander wie folgt angerechnet: 
1. die nach § 41a Absatz 1 einbehaltene und angemeldete Lohn-

steuer, 
2. die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder Körperschaft-

steuer, 
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3. die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Besteuerungs- 
oder Veranlagungszeitraums, in dem die Leistung erbracht 
worden ist, und 

4. die vom Leistenden im Sinne der §§ 48, 48a anzumeldenden 
und abzuführenden Abzugsbeträge. 

Die Anrechnung nach Satz 1 Nummer 2 kann nur für Vorauszah-
lungszeiträume innerhalb des Besteuerungs- oder Veranla-
gungszeitraums erfolgen, in dem die Leistung erbracht worden 
ist. Die Anrechnung nach Satz 1 Nummer 2 darf nicht zu einer 
Erstattung führen. 
(2) Auf Antrag des Leistenden erstattet das nach § 20a Absatz 1 
der Abgabenordnung zuständige Finanzamt den Abzugsbetrag. 
Die Erstattung setzt voraus, dass der Leistende nicht zur Abgabe 
von Lohnsteueranmeldungen verpflichtet ist und eine Veranla-
gung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht in Betracht 
kommt oder der Leistende glaubhaft macht, dass im Veranla-
gungszeitraum keine zu sichernden Steueransprüche entstehen 
werden. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Muster 
bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres zu stellen, das auf 
das Jahr folgt, in dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist; 
weitergehende Fristen nach einem Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung bleiben unberührt. 
(3) Das Finanzamt kann die Anrechnung ablehnen, soweit der 
angemeldete Abzugsbetrag nicht abgeführt worden ist und An-
lass zu der Annahme besteht, dass ein Missbrauch vorliegt. 
§ 48d Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsab-
kommen 
(1) Können Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 48 unterlie-
gen, nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung nicht besteuert werden, so sind die Vorschriften über die 
Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer durch den 
Schuldner der Gegenleistung ungeachtet des Abkommens an-
zuwenden. Unberührt bleibt der Anspruch des Gläubigers der 
Gegenleistung auf Erstattung der einbehaltenen und abgeführten 
Steuer. Der Anspruch ist durch Antrag nach § 48c Absatz 2 gel-
tend zu machen. Der Gläubiger der Gegenleistung hat durch eine 
Bestätigung der für ihn zuständigen Steuerbehörde des anderen 
Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig ist. § 48b gilt ent-
sprechend. Der Leistungsempfänger kann sich im Haftungsver-
fahren nicht auf die Rechte des Gläubigers aus dem Abkommen 
berufen. 
(2) Unbeschadet des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Finanzverwal-
tungsgesetzes liegt die Zuständigkeit für Entlastungsmaßnahmen 
nach Absatz 1 bei dem nach § 20a der Abgabenordnung zustän-
digen Finanzamt. 
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Einkommensteuer-Richtlinien 2008 (mit 
Hinweisen 2010) 
vom 16.12.2005 (BStBl. I Sondernummer 1), i. d. Fassung der 
EStÄR 2008 v. 18.12.2008 (BStBl. I 2008, 1017) 
 
Nach Artikel 108 Abs. 7 des Grundgesetzes wird folgende Allge-
meine Verwaltungsvorschrift erlassen: 
 
R 4.2 Betriebsvermögen 
Allgemeines 
(1) Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und unmittelbar für ei-
genbetriebliche Zwecke des Stpfl. genutzt werden oder dazu be-
stimmt sind, sind notwendiges Betriebsvermögen. Eigenbetrieb-
lich genutzte Wirtschaftsgüter sind auch dann notwendiges Be-
triebsvermögen, wenn sie nicht in der Buchführung und in den Bi-
lanzen ausgewiesen sind. Wirtschaftsgüter, die in einem gewis-
sen objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb stehen und ihn 
zu fördern bestimmt und geeignet sind, können – bei Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich (R 4.1) oder durch 
Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG – als ge-
willkürtes Betriebsvermögen behandelt werden. Wirtschaftsgüter, 
die nicht Grundstücke oder Grundstücksteile sind und die zu 
mehr als 50% eigenbetrieblich genutzt werden, sind in vollem 
Umfang notwendiges Betriebsvermögen. Werden sie zu mehr als 
90% privat genutzt, gehören sie in vollem Umfang zum notwen-
digen Privatvermögen. Bei einer betrieblichen Nutzung von min-
destens 10% bis zu 50% ist eine Zuordnung dieser Wirtschafts-
güter zum gewillkürten Betriebsvermögen in vollem Umfang mög-
lich. Wird ein Wirtschaftsgut in mehreren Betrieben des Stpfl. ge-
nutzt, ist die gesamte eigenbetriebliche Nutzung maßgebend. 
… 
Unterschiedliche Nutzungen und Funktionen eines Gebäudes   
(4) Wird ein Gebäude teils eigenbetrieblich, teils fremdbetrieblich, 
teils zu eigenen und teils zu fremden Wohnzwecken genutzt, ist 
jeder der vier unterschiedlich genutzten Gebäudeteile ein beson-
deres Wirtschaftsgut, weil das Gebäude in verschiedenen Nut-
zungs- und Funktionszusammenhängen steht. Wohnräume, die 
wegen Vermietung an Arbeitnehmer des Stpfl. notwendiges Be-
triebsvermögen sind, gehören zu dem eigenbetrieblich genutzten 
Gebäudeteil. Die Vermietung zu hoheitlichen, zu gemeinnützigen 
oder zu Zwecken eines Berufsverbands gilt als fremdbetriebliche 
Nutzung. Wird ein Gebäude oder Gebäudeteil fremdbetrieblich 
genutzt, handelt es sich auch dann um ein einheitliches Wirt-
schaftsgut, wenn es verschiedenen Personen zu unterschiedli-
chen betrieblichen Nutzungen überlassen wird. Eine Altenteiler-
wohnung ist im Falle der Entnahme nach § 13 Abs. 4 EStG stets 
als besonderes Wirtschaftsgut anzusehen. 
 
 
 
R 21.1 Erhaltungsaufwand und Herstellungsaufwand 
(1) Aufwendungen für die Erneuerung von bereits vorhandenen 
Teilen, Einrichtungen oder Anlagen sind regelmäßig Erhaltungs-
aufwand. Zum Erhaltungsaufwand gehören z. B. Aufwendungen 
für den Einbau messtechnischer Anlagen zur verbrauchsabhän-
gigen Abrechnung von Heiz- und Wasserkosten oder für den 
Einbau einer privaten Breitbandanlage und einmalige Gebühren 
für den Anschluss privater Breitbandanlagen an das öffentliche 
Breitbandnetz bei bestehenden Gebäuden. 
(2) Nach der Fertigstellung des Gebäudes ist Herstellungsauf-
wand anzunehmen, wenn Aufwendungen durch den Verbrauch 
von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Er-
weiterung oder für die über den ursprünglichen Zustand hinaus-
gehende wesentliche Verbesserung eines Gebäudes entstehen 
(§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB). Betragen die Aufwendungen nach 
Fertigstellung eines Gebäudes für die einzelne Baumaßnahme 
nicht mehr als 4000 Euro (Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer) 
je Gebäude, ist auf Antrag dieser Aufwand stets als Erhaltungs-
aufwand zu behandeln. Auf Aufwendungen, die der endgültigen 
Fertigstellung eines neu errichteten Gebäudes dienen, ist die 
Vereinfachungsregelung jedoch nicht anzuwenden. 

(3) Kosten für die gärtnerische Gestaltung der Grundstücksfläche 
bei einem Wohngebäude gehören nur zu den Herstellungskosten 
des Gebäudes, soweit diese Kosten für das Anpflanzen von He-
cken, Büschen und Bäumen an den Grundstücksgrenzen („le-
bende Umzäunung“) entstanden sind. Im Übrigen bildet die be-
pflanzte Gartenanlage ein selbständiges Wirtschaftsgut. Bei Gar-
tenanlagen, die die Mieter mitbenutzen dürfen, und bei Vorgärten 
sind die Herstellungskosten der gärtnerischen Anlage gleichmä-
ßig auf deren regelmäßig 10 Jahre betragende Nutzungsdauer 
zu verteilen. Aufwendungen für die Instandhaltung der Gartenan-
lagen können sofort abgezogen werden. Absatz 2 Satz 2 ist 
sinngemäß anzuwenden. Soweit Aufwendungen für den Nutzgar-
ten des Eigentümers und für Gartenanlagen, die die Mieter nicht 
nutzen dürfen, entstehen, gehören sie zu den nach § 12 Nr. 1 
EStG nicht abziehbaren Kosten (grundsätzlich Aufteilung nach 
der Zahl der zur Nutzung befugten Mietparteien). Auf die in Nutz-
gärten befindlichen Anlagen sind die allgemeinen Grundsätze 
anzuwenden. 
(4) Die Merkmale zur Abgrenzung von Erhaltungs- und Herstel-
lungsaufwand bei Gebäuden gelten bei selbständigen Gebäude-
teilen (hierzu R 4.2 Abs. 4 und Abs. 5) entsprechend. 
(5) Werden Teile der Wohnung oder des Gebäudes zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, sind die Herstellungs- und Anschaffungs-
kosten sowie die Erhaltungsaufwendungen um den Teil der Auf-
wendungen zu kürzen, der nach objektiven Merkmalen und Un-
terlagen leicht und einwandfrei dem selbst genutzten Teil zuge-
ordnet werden kann. 2Soweit sich die Aufwendungen nicht ein-
deutig zuordnen lassen, sind sie um den Teil, der auf eigene 
Wohnzwecke entfällt, nach dem Verhältnis der Nutzflächen zu 
kürzen. 
(6) Bei der Verteilung von Erhaltungsaufwand nach § 82 b EStDV 
kann für die in dem jeweiligen VZ geleisteten Erhaltungsaufwen-
dungen ein besonderer Verteilungszeitraum gebildet werden. 
Wird das Eigentum an einem Gebäude unentgeltlich auf einen 
anderen übertragen, kann der Rechtsnachfolger Erhaltungsauf-
wand noch in dem von seinem Rechtsvorgänger gewählten rest-
lichen Verteilungszeitraum geltend machen. Dabei ist der Teil 
des Erhaltungsaufwands, der auf den VZ des Eigentumswech-
sels entfällt, entsprechend der Besitzdauer auf den Rechtsvor-
gänger und den Rechtsnachfolger aufzuteilen. 
 


